
Niederschläge kostengünstig ableiten
Gemeinderat Mamming befasste sich mit Entwässerungsfragen

Mamming. (ez) Wie wird das Nie-
derschlagswasser im Baugebiet Sei-
heräcker abgeleitet? Mit dieser Fra-
ge beschäftigte sich der Gemeinde-
rat.

Um für die Zukunft weiterhin
„gerechte“ Vorgaben im Baugebiet
„Birnbaumäcker“ gewährleisten zu
können, wurde nach Rücksprache
mit dem Landratsamt eine Deck-
blatt-Aufstellung ausgearbeitet und
dem Gemeinderat vorgestellt.
Bürgermeisterin Irmgard Eberl

erklärte, man habe dort noch unbe-
baute Bauplätze und wolle hier ge-
rechte Voraussetzungen für alle
schaffen, also für jene, die bereits
gebaut haben und jene, die noch
bauen wollen. Dazu definiere man
die Höhenfestpunkte neu. Außer-
dem wolle als weitere Festsetzung
auch ein Flachdach zulassen. In Sa-
chen Einfriedungen und Stützmau-
ern wolle man sich dem aktuellen
Stand der Bayerischen Bauordnung
anpassen. Am Ende wurde die
Deckblattänderung mit drei Gegen-
stimmungen beschlossen.

Satzung für Rosenau West
Die Entwicklungs- und Einbezie-

hungssatzung Rosenau West wurde
einstimmig beschlossen. Ebenso
einstimmig war die Entscheidung
bezüglich des eingereichten Antrags
auf Vorbescheid zum Neubau eines
Einfamilienhauses in Mamming,
Kellerberg.
Bezüglich der Straßenentwässe-

rung in Heilberskofen lag eine rela-
tiv hohe Kostenschätzung vor. Bei
einem Vor-Ort-Termin habe man
nun nach einer Alternativlösung ge-
sucht. Es werde nun eine Mulde
ausgebildet werden. Ein Mulden-

einlauf mit einem sogenannten
„Ochsenauge“ werde geschaffen so-
wie eine Verrohrung und ein weite-
rer Einlauf. Die Kosten hierfür be-
laufen sich auf rund 16 119 Euro
und gestalten sich damit deutlich
günstiger als die ursprünglich ge-
dachte Entwässerung mit rund
28 000 Euro.
Im Baugebiet Seiheräcker IV

kündigte die Bürgermeisterin be-
reits die Freigabe von zwei Ab-
schnitten für die Baufirma an. Ge-
plant sei der Baubeginn von der
Kreisstraße her sowie die Zufahrt
über die Arberstraße. In der Mitte
des Baugebietes sei eine Fundkon-
zentration, hier werde noch längere
Zeit durch die Archäologen gearbei-
tet, was jedoch parallel zur Er-
schließung einhergehe.
Schon in einer Gemeinderatssit-

zung vorab war das Baugebiet The-

ma gewesen. Leider musste Bürger-
meisterin Eberl mitteilen, dass die
Markierungen der Bodendenkmäler
herausgerissen wurden sowie Stäbe
mit Messpunkten versetzt wurden
und dadurch ein finanzieller Scha-
den entstand, der zur Anzeige ge-
bracht wurde.
Außerdem war das Planungsbüro

vor Ort, um das Grundkonzept be-
züglich der Ableitung Nieder-
schlagswassers vorzustellen. Aktu-
ell werde dieses Wasser aus dem
Baugebiet Ebenfeld II direkt in Ge-
wässer eingeleitet, was zu dieser
Zeit noch möglich war. Wasser-
rechtlich haben sich jedoch Ände-
rungen ergeben, so dass nun mit
Rückhaltung gearbeitet werden
müsse. Diese „Altlast“ gelte es zu
beheben.
Das Bodengutachten zeigte, dass

Kiesschichten nicht oberflächen-
nah, sondern in einer Tiefe von vier
bis acht Metern vorkommen. Gene-
rell stellte sich die Frage, ob das
Niederschlagswasser zentral oder
dezentral oder in Kombination
„verarbeitet“ werden solle. Ange-
dacht ist, eine große Versickerungs-
stelle für das bisherige Baugebiet zu
schaffen, auf dem Gelände des
Spielplatzes. Die Kosten für diese
Speicherblockrigole belaufen sich
auf rund 190 000 Euro. Dieses Ver-
fahren ist wasserwirtschaftlich ab-

gestimmt und sinnvoll, weil eine
Versickerung der Einleitung in das
Gewässer vorzuziehen ist, erklärten
die Planer.

Auffangbecken
für zwei Gebiete
Bürgermeisterin Irmgard Eberl

war es wichtig, dass das Gremium
des Gemeinderates direkt vom
Fachbüro diese Informationen er-
hält. Das Verfahren selber war be-
reits bekannt, Kosten und Umset-
zungsplatz bereits im Verfahren
eingebunden. An der neu geplanten
Rigole hänge das Baugebiet Eben-
feld II und die Flächen im „bisheri-
gen“ Seiheräcker. Das neue Bauge-
biet werde über kleine straßenbe-
gleitende Lösungen geregelt.
Die Ausführung der Versicke-

rungsanlage am Spielplatz ist vo-
raussichtlich für September vorge-
sehen. Der Spielplatz müsse dazu
ab- und wieder aufgebaut werden,
was eine gewisse Zeit in Anspruch
nehmen werde. Natürlich wird der
Spielplatz im vollen Umfang nach
der Maßnahme wieder hergestellt.
Die Kosten hierfür werden weder
auf das alte noch auf das neue Bau-
gebiet umgelegt, sondern müssen im
Rahmen der Verwaltungsgemein-
schaft über die Gebühren- und Bei-
tragskalkulation geregelt werden.

Die archäologischen Grabungen im neuen Baugebiet Seiheräcker IV ergaben zahlreiche Funde.


